
Beitragsordnung TTC Schluchsee e.V. 

 

Die  Mitgliederversammlung des TTC Schluchsee e.V. hat am 18.01.2019 folgende Beitragsordnung  

beschlossen: 

Beitragsordnung des TTC Schluchsee e.V. 

1. Alle Vereinsmitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich erhoben. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. Der Zusatzbeitrag wird monatlich erhoben. 

2. Die Beiträge werden jeweils zum 10. Februar eines jeden Jahres eingezogen. Die Erteilung einer 

(rechtlich jederzeit widerrufbaren) Einzugsermächtigung wird gewünscht. Sollte keine 

Einzugsermächtigung erteilt werden, wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von EUR 10,00 erhoben. 

Der Betrag wird dann im voraus an den Verein überwiesen. 

3. Mitglieder gelten als Erwachsen ab dem vollendeten 18 Lebensjahr 

4. Der monatliche Beitrag beträgt für Erwachsene (Einzug 1 x jährlich): 

a) Passives Mitglied      = 1,00  EUR (12,00 EUR) 

b) Aktives Mitglied       =  2,00  EUR (24,00 EUR)  

c) Aktives Mitglied mit Spielerberechtigung   =  3,00  EUR (36,00 EUR) 

d) Zusatzbeitrag Aktives Mitglied mit Teilnahme an   =  35,00  EUR (420,00 EUR) 

professionell angeleitetem Training (1x wöchentl.) 

5. Der monatliche Beitrag beträgt für Kinder und Jugendliche (Einzug 1 x jährlich): 

a) Aktives Mitglied      =  1,00 EUR (12,00 EUR) 

b) Aktives Mitglied mit Spielerberechtigung   =  2,00 EUR (24,00 EUR) 

c) Zusatzbeitrag Aktives Mitglied mit Teilnahme an   =  25,00 EUR (300,00 EUR) 

professionell angeleitetem Training (1x wöchentl.) 

6. Der monatliche Beitrag für Familienmitgliedschaften (Einzug 1 x jährlich): 

         =  4,17 EUR (50,00 EUR) 

7. Der erste Mitgliedsbeitrag wird unmittelbar nach Aufnahme im Verein fällig und wird im    

Lastschriftverfahren eingezogen. Mit dem 10. Februar des Folgejahres wird der zweite Beitrag im 

Regelverfahren eingezogen. 

8. Diese Beitragsordnung kann bei Notwendigkeit vom Vorstand per Beschluss geändert werden. Der 

Vorstand hat Änderungsbeschlüsse bezüglich dieser Beitragsordnung in der nächsten 

Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorzulegen. 

 

 

Beschlossen am 18.01.2019 

 


